[image: Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Text, Logo enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Schriftliche Anfrage

Der Abgeordneten KO LA Birgit Obermüller
an LR MMag Dr Cornelia Hagele
betreffend: Einsatz von Überhangslehrpersonen im SJ 2026/27

Erklärung:
Bildungslandesrätin Cornelia Hagele hält nach Protesten von mehreren Seiten nun doch an den 120 sogenannten Übergangslehrpersonen fest, die vom Land Tirol den Pflichtschulen zur Verfügung gestellt werden.
Grundsätzlich ist jede zusätzliche Unterstützung an Schulen zu begrüßen, wenn sie dort ankommt, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Gerade an Tirols Pflichtschulen sind die Herausforderungen groß: steigende Belastungen, zunehmende Heterogenität in den Klassen, Sprachförderbedarf, pädagogische Zusatzaufgaben und ein hoher organisatorischer Druck prägen vielerorts den Schulalltag.
Umso wichtiger ist es, dass die Vergabe zusätzlicher Personalressourcen transparent, nachvollziehbar und nach objektiven Kriterien erfolgt. Es muss klar sein, welche Schulen von diesen Übergangslehrpersonen profitieren, in welchem Ausmaß sie Unterstützung erhalten und nach welchen Maßstäben die Verteilung erfolgt. Nur so kann beurteilt werden, ob diese Maßnahme tatsächlich zielgerichtet wirkt oder ob Ressourcen nach intransparenten Kriterien vergeben werden.

Die unterfertigende Abgeordnete stellt daher folgende Fragen:
1. Was versteht das Land Tirol konkret unter dem Begriff „Übergangslehrpersonen“?
2. Für welchen Zeitraum werden diese 120 Übergangslehrpersonen den Tiroler Pflichtschulen zur Verfügung gestellt?
3. Handelt es sich bei den genannten 120 Übergangslehrpersonen um Vollzeitäquivalente oder um einzelne Personen?
4. Falls es sich nicht um Vollzeitäquivalente handelt: Wie vielen Vollzeitäquivalenten entsprechen die 120 Übergangslehrpersonen insgesamt?
5. Aus welchem Budgetansatz werden diese 120 Übergangslehrpersonen finanziert?
6. Wie hoch sind die veranschlagten Gesamtkosten für diese Maßnahme?
7. Welche Pflichtschulen in Tirol erhalten im Rahmen dieser Maßnahme zusätzliche Personalressourcen? Bitte um Aufschlüsselung nach
a. Bezirk,
b. Gemeinde,
c. Schule,
d. Schultyp,
e. Anzahl der zugewiesenen Wochenstunden,
f. Anzahl der zugewiesenen Personen bzw. Vollzeitäquivalente.
8. Wie viele Wochenstunden werden insgesamt im Rahmen dieser Maßnahme zur Verfügung gestellt?
9. Wie verteilen sich diese Wochenstunden auf die einzelnen Bezirke?
10. Wie verteilen sich diese Wochenstunden auf die einzelnen Schultypen, insbesondere Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnische Schulen?
11. Nach welchen konkreten Kriterien wird entschieden, welche Schulen zusätzliche Stunden durch Übergangslehrpersonen erhalten?
12. Welche Rolle spielen dabei folgende Faktoren:
a. Anzahl der Schüler:innen,
b. Klassenzahl,
c. Anteil an Schüler:innen mit außerordentlichem Status,
d. Sprachförderbedarf,
e. sonderpädagogischer Förderbedarf,
f. soziale Belastungsfaktoren am Schulstandort,
g. Personalsituation am Schulstandort,
h. Krankenstände oder Langzeitausfälle,
i. regionale Besonderheiten?
13. Gibt es für die Vergabe der Ressourcen ein schriftliches Konzept oder eine Richtlinie?
14. Wenn ja: Seit wann besteht dieses Konzept bzw. diese Richtlinie und wo ist sie einsehbar?
15. Wenn nein: Warum gibt es keine schriftlich festgelegten Vergabekriterien?
16. Wer entscheidet letztlich darüber, welche Schule wie viele Stunden erhält?
17. Welche Rolle spielt die Bildungsdirektion Tirol bei der Zuteilung dieser Übergangslehrpersonen?
18. Welche Rolle spielen die jeweiligen Schulqualitätsmanager:innen bei der Zuteilung?
19. Können Schulen zusätzlichen Bedarf aktiv anmelden?
20. Wenn ja: Wie erfolgt diese Bedarfsmeldung und bis wann mussten bzw. müssen Schulen ihren Bedarf melden?
21. Wie viele Schulen haben zusätzlichen Bedarf angemeldet?
22. Wie viele dieser Bedarfsmeldungen konnten vollständig erfüllt werden?
23. Wie viele dieser Bedarfsmeldungen konnten nur teilweise erfüllt werden?
24. Wie viele Bedarfsmeldungen wurden abgelehnt?
25. Aus welchen Gründen wurden Bedarfsmeldungen abgelehnt?
26. Gibt es Schulen, die trotz nachweislichem Bedarf keine zusätzlichen Stunden aus diesem Kontingent erhalten?
27. Wenn ja: Welche Schulen sind das und warum erhalten sie keine zusätzlichen Ressourcen?
28. Werden die Übergangslehrpersonen bestimmten Schulen fix zugeteilt oder flexibel bzw. standortübergreifend eingesetzt?
29. In welchen konkreten Aufgabenbereichen sollen die Übergangslehrpersonen eingesetzt werden? Bitte um Aufschlüsselung nach
a. Unterricht,
b. Sprachförderung,
c. Teamteaching,
d. Förderunterricht,
e. Vertretungen,
f. administrative Entlastung,
g. sonstige Aufgaben.
30. Gibt es eine Evaluierung dieser Maßnahme?
31. Wenn ja: Nach welchen Kriterien wird evaluiert, ob der Einsatz der Übergangslehrpersonen erfolgreich ist?
32. Wenn nein: Warum ist keine Evaluierung vorgesehen?
33. Werden die Ergebnisse der Evaluierung dem Tiroler Landtag vorgelegt?
34. Wie stellt das Land Tirol sicher, dass die zusätzlichen Ressourcen tatsächlich bei jenen Schulen ankommen, die den größten Bedarf haben?
35. Plant die Landesregierung, die Verteilung der Übergangslehrpersonen samt Stundenkontingenten öffentlich transparent zu machen?
36. Wenn nein: Warum nicht?
37. Welche mittel- und langfristige Strategie verfolgt die Landesregierung, um strukturelle Personalengpässe an Tirols Pflichtschulen zu beheben?
38. Ist geplant, diese Übergangslehrpersonen nach Ablauf der Maßnahme dauerhaft in das System zu übernehmen?
39. Wenn ja: Unter welchen Voraussetzungen?
40. Wenn nein: Wie wird verhindert, dass Schulen nach Ablauf der Maßnahme erneut vor denselben personellen Herausforderungen stehen?
41. Effizienter Verwaltungsvollzug durch Transparenz. Aufwand für die Anfragebeantwortung:
a. Wie viele Personen waren insgesamt in die Anfragebeantwortung involviert?
b. Wie viele Arbeitsstunden fielen insgesamt für die Anfragebeantwortung an (Angabe in Halbstunden, z.B. 1,5h)?

Innsbruck, am 29. März 2026
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